
 

Konten der Stadtkasse Rees: 
Sparkasse Rhein-Maas IBAN: DE95 3245 0000 0000 2800 40 BIC: WELADED1KLE 
Volksbank Emmerich-Rees IBAN: DE18 3586 0245 5000 1240 11 BIG: GENODED1EMR 
Commerzbank, Zweigstelle Rees IBAN: DE75 3244 0023 0400 0204 00 BIC: COBADEFFXXX 
Postbank Essen IBAN: DE16 3601 0043 0000 6274 38 BIC: PBNKDEFF 
DEUTSCHE BANK AG IBAN: DE60 3607 0050 0112 8933 00 BIC: DEUTDEDEXXX 

 

Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
 
 
 Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 
  02851 - 510        Telefax 02851 - 51925 

Der Bürgermeister, Postfach 1362, 46452 Rees www.stadt-rees.de, e-mail: info@stadt-rees.de 

 
An die Fachbereich 4 
Nutzer der städt. Sporthallen  Schule, Kultur und Stadtmarketing 
       Auskunft erteilt Herr Messing 
       Zimmer: 310 
       Telefon: 0 28 51-51 175 
       Telefax: 0 28 51-51 996 
       e-mail: georg.messing@stadt-rees.de 
       Ihr Schreiben vom       
  Ihr Zeichen:                 

  Mein Az:                      
 
Rees, den 19.05.2020 

 
Inbetriebnahme der Sporthallen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Corona-Schutzverordnung vom 16.05.2020 trifft in § 9 Vorgaben, welcher Sport wie aus-
geübt werden darf. So ist z. B. nicht-kontaktfreier Sport- und Trainingsbetrieb nach dieser 
Verordnung unzulässig. 
 

Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öffent-
lichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen 
zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sicherzu-
stellen. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen 
Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf Wei-
teres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine 
erwachsene Begleitperson zulässig. 
 

Angefügt habe ich die aktuelle Corona- Schutzverordnung und einen Leitfaden vom Lan-
dessportbund NRW mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 
 

Wenn Ihr Verein bzw. eine Abteilung Ihres Vereins bis zu den Sommerferien zu den ange-
stammten Trainingszeiten die Halle/Hallen unter Beachtung der o. g. Vorschriften nutzen 
möchten bitte ich um Mitteilung,  

 welcher Verein/Abteilung, 
 welche Halle, 
 welche Uhrzeit, 

 

damit ich den/die Hausmeister entsprechend informieren kann. 
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Bitte beachten Sie bei den jeweiligen Nutzungszeiträumen, dass die Sportgeräte nach Ge-
brauch noch gereinigt und desinfiziert werden müssen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage: 
 
 
Messing 
 
 
 
 



Empfehlungen des Landessportbundes NRW zur Wiedereröffnung 
des Sportbetriebs im Rahmen der Corona-Pandemie:  
Ein Leitfaden für Trainer*innen und Übungsleiter*innen  
 
Voraussetzung für die Wiedereröffnung des Sportbetriebs in den Sportvereinen sind die Vor-
gaben der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen 
Fassung mitsamt Anlage(n).  
 
Generell sind alle Sport- und Bewegungsangebote des Vereins bzgl. ihrer Durchführbarkeit im 
Sinne der Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz zu prüfen. Bei Kontakt- oder Mann-
schaftssportarten müssen weiterhin alternative Trainingskonzepte wie z.B. Lauf-, Athletik-, Zir-
keltraining usw. angeboten werden. 
 
Sportartspezifische Vorgaben sind in den >> Übergangsregeln der Spitzensportverbände ge-
regelt und sollten vor der Wiedereröffnung des Trainingsbetriebs in der jeweiligen Sportart 
herangezogen werden. 
  
Weiterführende Fragen werden im Wegweiser für die Vereine zur Wiedereröffnung des Sport-
betriebs sowie in den Empfehlungen für vereinseigene Fitnessstudios und Rehasport-Ange-
boten und in den FAQs beantwortet.  
 
 
Allgemeine Rahmenbedingungen zum Sportbetrieb:  
 
 Die Gruppengrößen sind gemäß den geltenden Vorgaben angepasst/verkleinert. Als emp-
fohlene Maßgabe gilt eine Fläche von wenigstens 10m² pro Teilnehmendem.  

 Die Sporteinheiten sollten möglichst in gleichbleibender Besetzung stattfinden (fester Teil-
nehmerkreis).  

 Zur Verletzungsprophylaxe sollte die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (län-
gere Trainingspause der Teilnehmenden/Athlet*innen) angepasst werden.  

 Mund-Nasen-Schutzmasken und Einmalhandschuhe sollten in ausreichender Menge (ggf. 
beim Verein) vorrätig sein.  
 
 Anwesenheitslisten für Trainingseinheiten und Sportkurse sollten vorbereitet werden, um 
mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können (empfohlen wird die Nutzung eines On-
line-Anmeldeverfahrens).  
 
Vor der Trainingseinheit – Checkliste:  
 
 Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist Trainer*innen/Übungsleiter*innen das Betreten der 
Sportstätte, die Leitung der Sporteinheit sowie die Teilnahme an sonstigen Vereinsangebo-
ten untersagt. Eine Information an den Verein und die Teilnehmenden muss umgehend erfol-
gen.  

 Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der Anmeldung 
sowie vor Beginn der Sporteinheit bestätigen:  
 
О Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.  

О Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  

О Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

О Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der 
Hände) werden eingehalten.  



 Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmenden reisen individuell und bereits 
in Sportbekleidung zur Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet.  

 Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur Sporteinheit mit. 
Diese sind nach Möglichkeit namentlich gekennzeichnet und werden stets in ausreichendem 
Abstand zu den persönlichen Gegenständen der anderen Teilnehmenden abgelegt. Gleiches 
gilt für eigene Matten oder Sportgeräte.  

 Zwischen den Sporteinheiten sollte eine Pause von mindestens 10 Minuten vorgesehen 
werden, um Hygienemaßnahmen durchzuführen, einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu er-
möglichen und die Räumlichkeit/Trainingsfläche zu lüften.  

 Jegliche Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung müssen unterbleiben.  

 Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen weisen den Teilnehmenden vor Beginn der Ein-
heit individuelle Trainings- und Pausenflächen zu. Diese sind gemäß den geltenden Vorgaben 
zur Abstandswahrung markiert (z. B. mit Hütchen, Kreisen, Stangen usw.). Ein Verletzungsri-
siko ist zu minimieren.  

 Die Teilnehmenden werden vor jeder Sporteinheit auf die geltenden Verhaltensmaßnah-
men/Hygienevorschriften hingewiesen.  
 

 Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen sollten Anwesenheitslisten führen, sodass mög-
liche Infektionsketten zurückverfolgt werden können.  

 Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen reinigen und desinfizieren sämtliche bereitge-
stellten Sportgeräte (Nutzung von Einmalhandschuhen wird empfohlen). Materialien, die nicht 
desinfiziert werden können, werden nicht genutzt.  

 Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte mitbringen, sind diese selbst für die 
Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt.  
 
Während der Trainingseinheit – Checkliste:  
 
 Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen gewährleisten, dass der Mindestabstand von 1,5 
Metern während der gesamten Sporteinheit eingehalten wird.  

 Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte der Mindestabstand vergrößert werden 
(Richtwert: 4-5 Meter nebeneinander bei Bewegung in die gleiche Richtung).  

 Der Mund-Nasen-Schutz kann während der Sporteinheit abgelegt werden. Für den Fall 
einer Verletzung muss der Mund-Nasen-Schutz jedoch immer in Reichweite aller Teilnehmen-
den sein.  

 Sämtliche Körperkontakte müssen während der Sporteinheit unterbleiben. Dazu zählen 
auch sportartbezogene Hilfestellungen, Korrekturen und Partnerübungen.  

 Es werden keine Speisen oder Getränke ausgegeben.  

 Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden. Trillerpfeifen werden nicht genutzt.  

 Geräteräume sollten nur einzeln betreten werden.  



 Wenn sich Teilnehmende während der Sporteinheit entfernen, muss dies unter Einhaltung 
der Abstandsregel und durch Abmelden bei dem*der Trainer*in/Übungsleiter*in geschehen. 
Dies gilt auch für das Aufsuchen der Toilettenanlagen.  

 Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. Kinder unter 14 
Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden.  
 
Nach der Trainingseinheit – Checkliste:  
 
 Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit un-
ter Einhaltung der Abstandsregeln.  

 Nach Beendigung des Angebotes muss der Mund-Nasen-Schutz wieder angelegt werden.  

 Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen reinigen und desinfizieren sämtliche genutzten 
Sportgeräte (Nutzung von Einmalhandschuhen wird empfohlen).  

 Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen lüften die genutzten Räumlichkeiten/Trainings-
flächen.  

 Die Kontakte unter den Trainer*innen/Übungsleiter*innen werden auf ein Mindestmaß re-
duziert und dokumentiert; Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.  
 
Hinweise:  
Die obenstehenden Hinweise sind ausschließlich als Empfehlungen zu verstehen. Die rechtliche Grund-
lage bildet die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Die stufenweise Öffnung u.a. des Sportbetriebs steht unter dem Vorbehalt, dass die Infektionszahlen 
nicht signifikant ansteigen. Steigen die Infektionszahlen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt an, 
ist mit sofortigen regionalen Beschränkungen zu reagieren. Daher sind die Sportvereine angehalten, 
sich ständig über die jeweils vor Ort geltenden Bedingungen zu informieren. 


